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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Vlbg 2001 §26 Abs2;

BauG Vlbg 2001 §28;

BauRallg;

B-VG Art140;

RPG Vlbg 1996 §22 Abs3;

RPG Vlbg 1996 §35 Abs3;

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof kann die Bedenken der Nachbarin gegen § 26 Abs. 2 Vlbg. BauG 2001, weil Verstöße gegen

Verordnungen nach dem Vlbg. RPG 1996, die in diesem Gesetz (§ 22 Abs. 3 und § 35 Abs. 3 Vlbg. RPG 1996) mit

Nichtigkeit sanktioniert seien, von den Nachbarn nicht geltend gemacht werden könnten, nicht teilen. Die im Vlbg. RPG

1996 vorgesehenen Bestimmungen betre@end Nichtigkeitsgründe in Bezug auf erteilte Baubewilligungen stehen allein

im ö@entlichen Interesse, um in diesen Fällen der Rechtsrichtigkeit gegenüber der Rechtssicherheit zum Erfolg zu

verhelfen.
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